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Der BDEW-Leitfaden zur Berechnung der Ausfallarbeit Redispatch 2.0 erscheint vor dem 
jetzigen Kenntnisstand der Umsetzung zielführend für die Bestimmung der angemessenen 
Vergütung bei KWK-Anlagen, die im Rahmen des Redispatch 2.0 geregelt werden sollen. Es 
gibt jedoch einen Aspekt, der aus unserer Sicht bisher nicht adäquat abgebildet wurde und 
daher in dieser Konsultation angesprochen werden muss. 

 

Kostenerstattung für IT-Systemaufbau und IT-Systembetrieb 
Die Systematik des Redispatch 2.0 stellt auf einen sehr hohen Digitalisierungsgrad ab, wozu 
hochwertige IT-Systeme und Schnittstellen von den Akteuren des Redispatch 2.0 bereitgestellt 
werden müssen. Die Kosten für die Konzeption, die Beschaffung und den Betrieb der IT-
Infrastruktur sind nicht unerheblich für den Kraftwerksbetreiber, so dass eine Erstattung dieser 
Kosten mit übernommen und umgelegt werden müssen. 

Insbesondere vor dem Hintergrund der Ausweitung der Verordnung zur Bestimmung Kritischer 
Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz (BSI-KritisV) auf immer mehr Kraftwerksanlagen sind 
die sicherheitstechnischen Anforderungen an die Implementierung der IT-Infrastruktur für 
Redispatch 2.0 und die daraus resultierenden Kostensteigerungen ebenfalls zu 
berücksichtigen. 

 

 

Forderung 

Die Kosten der benötigten IT-Infrastruktur und deren Betriebskosten müssen auch für 
Kraftwerkbetreiber ansetzbar sein und damit in die angemessene Vergütung eingerechnet 
werden können. Damit gilt, dass diese Kosten von den Netzbetreibern auf die Netzentgelte 
umgelegt werden können. 
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